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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Strafrecht

Vor allem aus der Überlegung heraus, dass sexuell missbrauchte Kinder den Schritt an
die Öffentlichkeit oft erst nach langer Zeit wagen, verlangte der Ständerat mit der
Überweisung einer Motion Béguin (fdp, NE) die Heraufsetzung der Verjährungsfrist für
gewaltfreie Handlungen gegen die sexuelle Integrität von fünf auf zehn Jahre. Der
Bundesrat bekämpfte diesen Vorstoss vergeblich mit dem Argument, dass anlässlich der
Revision des Sexualstrafrechts das Parlament explizit eine Verkürzung der
Verjährungsfrist bei gewaltfreien Vergehen beschlossen habe. Damit sollten Kinder
davor geschützt werden, noch nach mehreren Jahren in eine gerichtliche Untersuchung
hineingezogen zu werden. 1

MOTION
DATUM: 20.09.1994
HANS HIRTER

Die 2009 bereits vom Nationalrat angenommene Motion Fiala (fdp, ZH), die eine
Verschärfung des Strafrahmens für Kinderpornographie forderte, stiess auch im
Ständerat auf Unterstützung. Die kleine Kammer anerkannte das Argument der
Motionärin, dass das Internet die Verbreitung, den Konsum und die Herstellung von
Kinderpornographie befördere. Allerdings wandelte der Ständerat die Motion in einen
Prüfungsantrag um. Der Nationalrat akzeptierte diese Änderung und auch der
Bundesrat, welcher der Motion zuerst skeptisch begegnet war, erklärte sich bereit, die
Motion als Prüfungsantrag zu unterstützen. 2

MOTION
DATUM: 08.12.2010
MARC BÜHLMANN

Mit der Annahme zweier Motionen seiner Kommission für Rechtsfragen wollte der
Nationalrat in der Frühjahrssession 2015 den Bundesrat beauftragen, Änderungen am
Strafgesetzbuch vorzunehmen. Zum einen sollten nicht nur sexuelle Handlungen mit
Kindern an sich, sondern auch Vorbereitungshandlungen zu einer solchen Tat unter
Strafe gestellt werden (Mo. 14.3665). Zum anderen sollte die sexuelle Belästigung von
Kindern unter 16 Jahren neu von Amtes wegen, und nicht wie bisher nur auf Antrag,
verfolgt werden (Mo. 14.3666). In der darauffolgenden Sommersession wurden beide
Motionen vom Ständerat abgelehnt. Er folgte damit den Anträgen des Bundesrates. Die
vorgesehene Bestrafung solcher Vorbereitungshandlungen mit Freiheitsstrafe von bis
zu 5 Jahren stelle die Hierarchie strafbaren Handelns auf den Kopf, da das tatsächliche
Ausführen von sexuellen Handlungen mit Kindern derselben Strafandrohung unterliege.
Es sei nicht sachgerecht, dass dem Täter bei reinen Vorbereitungshandlungen die
gleiche Strafe drohe, wie wenn er sein schuldhaftes Verhalten zu Ende geführt hätte, so
das Hauptargument des Bundesrates. Die Änderung vom Antrags- zum Offizialdelikt, wie
sie die zweite Motion verlangte, sei praktisch kaum umsetzbar, da dazu umfassende
Massnahmen von grosser Eingriffstiefe wie zum Beispiel Internetüberwachung,
Durchsuchung oder verdeckte Ermittlung notwendig wären, welche nur bei schweren
Delikten zulässig sind. Aus diesen Gründen lehnte der Ständerat auch dieses Begehren
ab. 3

MOTION
DATUM: 18.06.2015
KARIN FRICK

Eine Motion Fehlmann Rielle (sp, GE) forderte vom Bundesrat eine Änderung der
Definition von Vergewaltigung im Schweizer Gesetz. Die heute sehr eng gefasste
Definition der Vergewaltigung (Art. 190 StGB) solle mit der Inklusion männlicher Opfer
sowie mit dem Tatbestand der sexuellen Nötigung (Art. 189 StGB) erweitert werden. Im
Lichte gesellschaftlicher Entwicklungen und der 2017 erfolgten Ratifizierung der
Istanbul-Konvention, welche die Definition der Vergewaltigung geschlechterneutral
formuliert, sei der Zeitpunkt zur Anpassung der Schweizer Gesetzgebung gekommen.
Viele andere westeuropäische Länder hätten dies schon getan, so die Motionärin. Der
Bundesrat beantragte die Annahme der Motion. In seiner Stellungnahme wies er darauf
hin, dass er den Handlungsbedarf erkannt habe und dieses Anliegen mit der
Harmonisierung der Strafrahmen angehen wolle. Dabei solle jedoch nicht der gesamte
Tatbestand der sexuellen Nötigung unter die Vergewaltigung fallen, sondern
ausschliesslich die «abgenötigten beischlafsähnlichen Handlungen». 
Die 2017 eingereichte Motion wurde in der Frühjahrssession 2018 von SVP-Nationalrat
Yves Nidegger (GE) bekämpft. Er begründete dies damit, dass sich die Gefahr einer

MOTION
DATUM: 17.09.2018
CATALINA SCHMID
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Schwangerschaft nach der Vergewaltigung auf weibliche Opfer und auf den Beischlaf im
engeren Sinne beschränke. Durch die Erweiterung des Begriffes der Vergewaltigung
würde daher die Schutzwirkung gegenüber Frauen geschwächt, so Nidegger. 
In der Herbstsession 2018 folgte der Nationalrat der Empfehlung des Bundesrates und
nahm die Motion mit 151 Ja-Stimmen bei 39 Nein-Stimmen und einer Enthaltung an. 4

Mittels einer Motion forderte Nationalrätin Yvonne Feri (sp, AG), dass alle Formen der
sexuellen Belästigung von Kindern – insbesondere auch schriftlich und im Internet –
vom Strafgesetz erfasst werden. Wenn das Opfer unter 16 Jahre alt ist, soll die Tat
zudem neu von Amtes wegen und nicht mehr nur auf Antrag verfolgt werden.
Bundesrätin Karin Keller-Sutter wies darauf hin, dass eine Revision des entsprechenden
Artikels 198 StGB mit der Revision des Sexualstrafrechts im Parlament hängig sei und bat
um Ablehnung der Motion. Mit einer knappen Mehrheit aus Mitgliedern der SP-, Mitte-
und Grünen-Fraktion von 93 zu 89 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) nahm der Nationalrat
die Motion im März 2022 dennoch an. 5

MOTION
DATUM: 16.03.2022
KARIN FRICK

Im Juni 2022 lehnte der Ständerat die Motion Fehlmann (sp, GE) zur Änderung der
Definition von Vergewaltigung im Schweizer Recht stillschweigend ab. Während der
Nationalrat im September 2018 der Motion noch zugestimmt hatte, beantragte die
zuständige RK-SR nun die Ablehnung. Sie begründete ihren Antrag mit der inzwischen
abgeschlossenen Revision des Sexualstrafrechts, welche die Forderung der Motion
vollumfänglich miteinbezogen habe. Namens des Bundesrates, welcher 2018 noch die
Annahme empfohlen hatte, bezeugte auch Karin Keller-Sutter ihr Einverständnis zur
Ablehnung der Motion. Das Geschäft war somit erledigt. 6

MOTION
DATUM: 13.06.2022
LUKAS LÜTOLF

Kriminalität

Nachdem im Vorjahr der Nationalrat eine parlamentarische Initiative von Felten (sp, BS)
(Pa.Iv. 45.405) verabschiedet hatte, welche nicht nur die Herstellung und den Vertrieb
von Kinderpornographie, sondern auch deren Besitz strafbar machen will, doppelte
nun der Ständerat nach. Er überwies eine Motion Béguin (fdp, NE), welche dieses
Verbot des Besitzes auf die ganze illegale «harte Pornographie» (neben sexuellen
Handlungen mit Kindern auch solche mit Tieren und Exkrementen sowie in Verbindung
mit Gewalttätigkeiten) ausdehnen will. 7

MOTION
DATUM: 10.03.1997
HANS HIRTER

Anlässlich der Behandlung einer als Postulat überwiesenen Motion Jeanprêtre (sp, VD)
(Mo. 96.3660) für die Schaffung einer speziellen Koordinationsstelle zur internationalen
Bekämpfung der Kinderprostitution und der Aktivitäten von Pädophilen wies
Bundesrat Koller darauf hin, dass die schweizerischen Polizeibehörden in diesem
Bereich bereits heute eng mit ausländischen Strafverfolgungsbehörden
zusammenarbeiten. Eine weitere Motion Jeanprêtre (Mo. 96.3659) zur Bekämpfung der
Ausbeutung von Kindern durch sogenannte Sexualtouristen überwies der Nationalrat
mit dem Einverständnis des Bundesrates diskussionslos. Sie verlangt, das
Strafgesetzbuch in dem Sinne zu ändern, dass im Ausland begangene Sexualdelikte mit
Kindern unabhängig von der Nationalität des Täters und den im entsprechenden Land
geltenden Gesetzen in der Schweiz verfolgt werden können. Der Ständerat und nach
ihm auch der Nationalrat hiessen ebenfalls eine analoge Motion Béguin (fdp, NE) (Mo.
96.3649) gut. Im gleichen Zusammenhang überwies der Nationalrat auch eine Motion
Jeanprêtre (Mo. 97.3485) für den Aufbau resp. Ausbau von Polizeidiensten, welche sich
der Bekämpfung der Pädophilie und ihrer Organisationen widmen. Die Forderung, auch
Strafen gegen Organisationen, namentlich Reiseveranstalter, welche in diesem Bereich
tätig sind, aussprechen zu können, wurde von der Sozialdemokratin von Felten (BS)
eingebracht. Der Nationalrat wandelte ihre Motion (Mo. 97.3366) in ein Postulat um. In
der Praxis erfüllen die richterlichen Behörden die Forderungen der Motionen
Jeanprêtre und Béguin bereits teilweise. Nachdem im Vorjahr ein Schweizer in der
Waadt wegen Unzucht mit Kindern in Sri Lanka verurteilt worden war, nahmen die
Zürcher Behörden 1997 einen anderen Schweizer in Untersuchungshaft, der jahrelang in
Sri Lanka gelebt hatte und dort wegen Unzucht mit Kindern verhaftet, dann aber nicht
verurteilt, sondern ausgewiesen worden war. 8

MOTION
DATUM: 19.12.1997
HANS HIRTER
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Der Ständerat wandelte eine 1997 vom Nationalrat überwiesene Motion Jeanprêtre (sp,
VD) für den Ausbau der logistischen Mittel zur Bekämpfung der Pädophilie in ein
Postulat um. 9

MOTION
DATUM: 04.11.1999
HANS HIRTER

Der Ständerat überwies die im Vorjahr vom Nationalrat gutgeheissene Motion für eine
Wiederinbetriebnahme der Amtsstelle für die Überwachung des Internets in Bezug auf
die Verbreitung von pädophilem Material ebenfalls. Von der vom Nationalrat im Vorjahr
angenommenen Motion Aeppli (sp, ZH), welche eine Zentralisierung der Ermittlungen im
Bereich der sexuellen Ausbeutung von Kindern im Internet beim Bund fordert, überwies
er nur den 2. Teil (strafrechtliche Untersuchung und Beurteilung), nicht aber die
Forderung nach einer Zentralisierung der Ermittlungskompetenzen. Gemäss einem vom
Nationalrat überwiesenen Postulat der CVP-Fraktion soll der Bundesrat abklären, ob es
sinnvoll wäre, im Rahmen der UNO eine internationale Konvention zur Bekämpfung der
Kinderpornographie im Internet anzustreben. In einer international koordinierten
Grossaktion ermittelten die schweizerischen Behörden gegen insgesamt 1300
Personen, welche möglicherweise via Internet Kinderpornographie angeschaut hatten.
Bei rund 800 Personen wurden Hausdurchsuchungen durchgeführt sowie Computer
und Datenträger beschlagnahmt. Die Verdächtigten hatten bei einem amerikanischen
Pornographieanbieter, welcher auch Darstellungen von Kinderpornographie im Angebot
führte, mit ihrer Kreditkarte für die Zugangsberechtigung bezahlt. Ihre Namen waren
von den US-Behörden ermittelt und an die zuständigen nationalen Amtsstellen
weitergeleitet worden. 10

MOTION
DATUM: 11.10.2002
HANS HIRTER

Der Nationalrat und nach ihm auch der Ständerat überwiesen eine Motion von
Jacqueline Fehr (sp, ZH), welche den Bundesrat verpflichtet, bei der UNO einen
Vorstoss für die Schaffung eines Kompetenzzentrums für Internetkriminalität und
dabei insbesondere Kinderpornografie einzureichen. Diese Motion war im Rahmen der
Eidgenössischen Jugendsession 2002 ausgearbeitet worden. Er gab ebenfalls einer
parlamentarischen Initiative Aeppli (sp, ZH) Folge, welche fordert, dass bei der
Strafverfolgung von bedeutenden Fällen von Internetkriminalität (v.a.
Kinderpornografie), analog zu Wirtschaftskriminalität und organisiertem Verbrechen,
der Bund die Federführung übernimmt. 11

MOTION
DATUM: 31.12.2003
HANS HIRTER

Die Einführung eines Alarmsystems bei Entführungen von Kindern machte Fortschritte.
Das EJPD und die Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren einigten sich
am 2. April, ein solches Warnsystem nach französischem Vorbild bis Ende Jahr
aufzubauen. Daran beteiligt sein sollen auch die Radiostationen und Mobilfunkanbieter.
Das Parlament überwies zur Unterstützung dieser Bestrebungen eine entsprechende
Motion Burkhalter (fdp, NE). 12

MOTION
DATUM: 27.04.2009
HANS HIRTER

Mit knapper Mehrheit (89 zu 84 Stimmen) sprach sich der Nationalrat gegen eine Motion
der SVP aus, welche eine obligatorische Nachbetreuung aller wegen Missbrauchs von
Kindern Verurteilten verlangte. Die ablehnende Rechtskommission begründete ihren
Antrag damit, dass diese Massnahme für schwere Taten bereits bestehe, für alle Delikte
aber unverhältnismässig wäre. Mit einer noch knapperen Mehrheit (88 zu 87) stimmte er
dagegen einer Motion Rickli (svp, ZH) zu, welche ein nationales Register für verurteilte
Pädophile fordert. 13

MOTION
DATUM: 03.06.2009
HANS HIRTER

Der Nationalrat stimmte einer Motion Aubert (sp, VD) zu, welche eine allgemeine
Meldepflicht für Misshandlungen und sexuelle Vergehen an Kindern bei den
kantonalen Kinderschutzbehörden fordert. Der Bundesrat war damit einverstanden,
erklärte aber, dass er den Ständerat auffordern werde, die Zulassung von bestimmten
Ausnahmen (insbesondere die Berücksichtigung des Berufsgeheimnisses von Ärzten) in
den Motionstext aufzunehmen. 14

MOTION
DATUM: 03.06.2009
HANS HIRTER
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Da das sexuelle Mündigkeitsalter in der Schweiz 16 Jahre beträgt, ist die Prostitution
von mindestens 16jährigen Jugendlichen nicht verboten. Ob das Parlament diesen
Zustand ändern möchte, ist noch unklar. Der Nationalrat lehnte zwar in der
Sommersession eine Motion Barthassat (cvp, GE) (08.3824) für einen neuen
Straftatbestand mit 87 zu 69 Stimmen ab, akzeptierte aber am gleichen Tag mit 96 zu 76
Stimmen eine Motion Kiener Nellen (sp, BE) für die Strafbarkeit von Freiern, die bei
mindestens 16 Jahre alten Jugendlichen für sexuelle Dienstleistungen bezahlen. 15

MOTION
DATUM: 03.06.2009
HANS HIRTER

Der Nationalrat war bezüglich der Schaffung eines nationalen Registers für verurteilte
Pädophile bzw. für Sexual- und schwere Gewalttäter gespalten. Bereits 2009 hatte die
grosse Kammer einer entsprechenden Motion Rickli (svp, ZH) äusserst knapp mit 88 zu
87 Stimmen zugestimmt. Eine ähnliche lautende parlamentarische Initiative der Zürcher
SVP-Politikerin wurde im Berichtsjahr wieder nur knapp angenommen (89:80). Beide
Vorlagen wurden vom Ständerat dann allerdings abgelehnt mit der Begründung, dass
bereits genügend Informationen in alternativen Registern vorhanden seien und dass die
Vorstösse aufgrund ihres Diskriminierungspotenzials zu weit gingen. 16

MOTION
DATUM: 29.11.2010
MARC BÜHLMANN

Die ständerätliche Kommission für Rechtsfragen folgte dem Ansinnen des Bundesrats
und modifizierte die 2009 vom Nationalrat überwiesene Motion Aubert (sp, VD). Die
vom Bundesrat auszuarbeitende allgemeine Meldepflicht für Misshandlungen und
sexuelle Vergehen an Kindern soll neu klar umschriebene Ausnahmen zulassen. Die
kleine Kammer nahm die veränderte Motion schliesslich diskussionslos an. 17

MOTION
DATUM: 29.11.2010
MARC BÜHLMANN

Der Bundesrat hat im Juni beschlossen, die Europaratskonvention zum Schutze von
Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch zu unterzeichnen.
Hinsichtlich des Schutzalters geht die Konvention allerdings weiter als das bestehende
Strafrecht in der Schweiz. Neu soll deshalb auch in der Schweiz die Inanspruchnahme
sexueller Dienste von Sechzehn- bis Achtzehnjährigen strafbar sein. Die Motion Kiener
Nellen (sp, BE), die genau dies fordert und vom Nationalrat bereits 2009 gutgeheissen
worden war, wurde deshalb auch im Ständerat angenommen. 18

MOTION
DATUM: 29.11.2010
MARC BÜHLMANN

Eine Motion Aubert (sp, VD) beauftragte den Bundesrat, eine Grundlage zu schaffen, mit
der eine allgemeine Meldepflicht gegenüber Kinderschutzbehörden in allen Kantonen
eingeführt werden kann. Nach der Zustimmung der grossen Kammer schuf der
Ständerat eine Differenz, welche gewisse Ausnahmen von der Meldepflicht gestatten
will. Diese Ausnahmen betreffen beispielsweise Ärzte. Der Nationalrat übernahm diese
Modifikation. 19

MOTION
DATUM: 02.03.2011
NADJA ACKERMANN

Eine Motion Amherd (cvp, VS) fordert die Unterzeichnung des Übereinkommens des
Europarates zum Schutz vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch sowie
die notwendigen gesetzgeberischen Massnahmen zu treffen, damit die
Inanspruchnahme der Prostitution von Minderjährigen unter Strafe gestellt wird. Die
Motion wurde nach der Zustimmung beider Kammern an den Bundesrat überwiesen.
Mit der Annahme der Motion wurde dem Anliegen der Standesinitiativen aus Wallis
(10.320) und Genf (10.311) entsprochen, weshalb den beiden keine Folge gegeben
wurde. Das EJPD gab infolge die Genehmigung und den Vorentwurf der Umsetzung des
Übereinkommens bis Ende November in die Vernehmlassung. Der Vorentwurf sieht vor,
dass künftig die Indienstnahme von sexuellen Diensten von unter 18-jährigen aber über
16-jährigen unter Strafe gestellt wird. Der Minderjährige bleibt hingegen straflos. Auch
am Alter der sexuellen Mündigkeit von 16 Jahren wird nichts geändert. 20

MOTION
DATUM: 07.06.2011
NADJA ACKERMANN

Das Parlament überwies eine Motion Amherd (cvp, VS), die den Bundesrat beauftragt, an
der im Januar 2012 tagenden, intergouvernementalen Expertengruppe der UNO zu
Cyber Crime die Bekämpfung des virtuellen Kindesmissbrauchs zu thematisieren. 21

MOTION
DATUM: 20.09.2011
NADJA ACKERMANN
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Um die bessere Verfolgung von Pädophilen zu ermöglichen, sollen Internetanbieter
verpflichtet werden, die Protokolle über die Zuteilung von IP-Adressen, die Kundinnen
und Kunden zur Verfügung gestellt werden, mindestens ein ganzes statt wie bisher ein
halbes Jahr aufzubewahren. Dies fordert eine von beiden Kammern überwiesene
Motion Barthassat (cvp, GE). 22

MOTION
DATUM: 20.09.2011
NADJA ACKERMANN

Mit 86 zu 68 Stimmen bei 21 Enthaltungen überwies der Nationalrat in der
Sommersession 2019 eine Motion Regazzi (cvp, TI) an den Ständerat, wonach der
Bundesrat die gesetzliche Grundlage schaffen soll, um wegen Pädophilie verurteilten
Schweizerinnen und Schweizern den Pass zu entziehen. Solche Personen nutzten
oftmals Auslandsreisen, um ihre Neigung weiterhin auszuleben, und profitierten dort
von den «günstigen Bedingungen» wie Armut, Korruption und Toleranz seitens der
Behörden, begründete der Motionär sein Anliegen. Der Schweiz obliege eine
«moralische Verpflichtung», hier etwas dagegen zu tun. Der Bundesrat hatte den
Vorstoss zur Ablehnung empfohlen, da rückfallgefährdete, verurteilte Pädophile
ohnehin durch Freiheitsstrafe, stationäre Massnahme oder Verwahrung nicht mehr frei
reisen könnten. Das geltende Recht erlaube es überdies schon heute, gegen eine
beschuldigte Person während des Strafverfahrens ein Reiseverbot oder einen
Ausweisentzug zu verhängen. 23

MOTION
DATUM: 13.06.2019
KARIN FRICK

Entgegen dem Nationalrat lehnte der Ständerat im Frühjahr 2020 die Motion Regazzi
(cvp, TI) ab, mit der eine gesetzliche Grundlage geschaffen werden sollte, um wegen
Pädophilie verurteilten Schweizerinnen und Schweizern den Pass zu entziehen und sie
so an Auslandsreisen zu hindern. Die kleine Kammer folgte stillschweigend ihrer
staatspolitischen Kommission, die keinen Handlungsbedarf sah. Im Ausland begangene
pädosexuelle Straftaten seien nach schweizerischem Recht ohnehin strafbar und sich
in einem Strafverfahren befindliche oder aus einer Freiheitsstrafe entlassene Pädophile
könnten von den Justizbehörden bereits nach geltendem Recht mit einem
Ausreiseverbot belegt werden, so die Begründung der Kommission. 24

MOTION
DATUM: 04.03.2020
KARIN FRICK

Durch die Digitalisierung und den damit einhergehenden vielfältigen Einsatz der
digitalen Mittel verbreite sich die pädosexuelle Gewalt im Internet zunehmend und
vervielfache dadurch das Leid von Kindern und Jugendlichen, begründete Christine
Bulliard-Marbach (mitte, FR) ihre im September 2019 eingereichte Motion. In
Anbetracht dieser Entwicklungen wollte der Nationalrat mit der Annahme der Motion
den Bundesrat beauftragen, einen nationalen Aktionsplan zum Schutz von Kindern und
Jugendlichen vor pädosexueller Cyberkriminalität auszuarbeiten. Es reiche unter
diesen Umständen nicht mehr aus, bei der Bekämpfung der Pädokriminalität nur auf die
Strafverfolgung zu setzen, wie dies gegenwärtig unter der Kompetenz der Kantone getan
werde, argumentierte die Motionärin. Vielmehr müsse künftig auch auf die
Sensibilisierung und die Prävention gesetzt werden, was schweizweit nur durch einen
nationalen Aktionsplan gewährleistet werden könne. Im Namen des Bundesrats
widersprach Justizministerin Karin Keller-Sutter: Seit Beginn des Jahres bestehe das
«Netzwerk Ermittlungsunterstützung für die digitale Kriminalitätsbekämpfung» (Nedik),
durch das die Kantone unterstützt und ihre Bemühungen koordiniert werden könnten.
Folglich erübrige sich das Anliegen der Motion aus Sicht des Bundesrats. Dennoch nahm
die grosse Kammer die Motion in der Herbstsession 2021 mit 153 zu 40 Stimmen bei
einer Enthaltung an. 25

MOTION
DATUM: 30.09.2021
CATALINA SCHMID

Weil der Bund die verdeckte Ermittlung per Anfang 2021 an die Kantone abgebe, müsse
fortan eine nationale Strategie sicherstellen, dass die Verfolgung von Pädokriminellen
im Internet nicht an den Kantonsgrenzen und kantonalen Rechtsunterschieden
scheitere, forderte Nationalrätin Yvonne Feri (sp, AG) mit einer im Herbst 2020
eingereichten Motion. Der Bundesrat lehnte es ab, eine nationale Strategie zur
Bekämpfung der Cyber-Pädokriminalität zu schaffen, da die Kantone für die
Strafverfolgung von Pädokriminalität zuständig seien. Das Fedpol habe auf der
Grundlage einer Vereinbarung mit den Kantonen zwischenzeitlich bestimmte Aufgaben
in diesem Bereich übernommen, weil in den Kantonen die rechtlichen Grundlagen für
die verdeckte Fahndung gefehlt hätten. Dies habe sich inzwischen aufgrund
gesetzlicher Anpassungen in den Kantonen geändert und die KKJPD habe die
entsprechende Vereinbarung auf Ende 2020 gekündigt, erläuterte der Bundesrat in

MOTION
DATUM: 08.06.2022
KARIN FRICK
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seiner Stellungnahme. Dennoch nahm der Nationalrat die Motion in der Sommersession
2022 mit 114 zu 69 Stimmen bei 2 Enthaltungen an. Es brauche eine
gesamtschweizerische Strategie, die über die polizeiliche Koordination hinausreiche
und das Zusammenspiel von Prävention, Meldemöglichkeiten, Opferhilfe und
Strafverfolgung in den Blick nehme, argumentierte die Motionärin im Ratsplenum. 26

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Familienpolitik

Mit identischen Motionen forderten drei Parlamentarierinnen aus drei verschiedenen
Parteien nationale Präventionskampagnen gegen Gewalt (Marianne Maret, mitte, VS,
Mo. 21.4418; Jacqueline de Quattro, fdp, VD, Mo. 21.4470; Tamara Funiciello, sp, BE, Mo.
21.4471). Eingereicht worden waren die drei Vorstösse nur wenige Tage nach Publikation
eines Berichts zu Ursachen von Tötungsdelikten im häuslichen Umfeld. In ihren
Begründungen verwiesen die Motionärinnen auf weitere aktuelle Studien, die das
Ausmass von häuslicher und sexueller Gewalt in der Schweiz aufzeigten: Eine im Herbst
2021, kurz vor dem Start einer Öffentlichkeitskampagne der Frauenhäuser Schweiz und
Liechtenstein durchgeführte Umfrage von sotomo ergab, dass ein Drittel der befragten
Personen – 42 Prozent der befragten Frauen und 24 Prozent der befragten Männer –
bereits Gewalt in Paarbeziehungen erfahren hatten. Neben den vom EBG
bereitgestellten Daten, die für den Zeitraum 2009 bis 2018 alle zwei Wochen einen
durch häusliche Gewalt bedingten Todesfall verzeichneten, verwiesen die
Motionärinnen auch auf eine im Jahr 2019 durchgeführte Befragung von gfs.bern, in der
22 Prozent der befragten Frauen berichtet hatten, bereits ungewollten sexuellen
Handlungen ausgesetzt gewesen zu sein. Nationale Sensibilisierungs- und
Präventionskampagnen forderte überdies eine Petition, die bereits im Herbst 2021 im
Rahmen der Frauensession eingereicht worden war (Pet. 21.2045). 
Nachdem sich der Bundesrat für Annahme der drei Vorstösse ausgesprochen hatte,
wurden die beiden im Nationalrat eingereichten Motionen in der Frühjahrssession 2022
von Barbara Steinemann (svp, ZH) bekämpft. Die Motion der Walliser Ständerätin
Marianne Maret (mitte) passierte den Ständerat in derselben Session stillschweigend.
Die Motionen der Nationalrätinnen Jacqueline de Quattro und Tamara Funiciello
standen daraufhin in der Sondersession im Mai 2022 in der grossen Kammer zur
Diskussion, wo sie einzig von den geschlossen stimmenden Vertreterinnen und
Vertretern der SVP abgelehnt wurden. Mit 135 zu 51 Stimmen (bei 1 Enthaltung)
respektive mit 129 zu 51 Stimmen (bei 6 Enthaltungen) scharte sich somit auch im
Nationalrat eine komfortable Mehrheit hinter die Forderung. 27

MOTION
DATUM: 11.05.2022
MARLÈNE GERBER

Die Motion Maret (mitte, VS), die den Bund dazu aufforderte, regelmässige nationale
Präventionskampagnen gegen Gewalt zu organisieren, wurde in der Sommersession
2022 auch vom Nationalrat angenommen. Der Kommissionsminderheit folgend
plädierte beinahe die gesamte Fraktion der SVP sowie vereinzelte Vertretende der
FDP.Liberalen-Fraktion erfolglos für Ablehnung. Die Forderung der Walliser Mitte-
Ständerätin war damit die erste in einer Reihe von fast identisch lautenden Anliegen,
die zur Umsetzung an den Bundesrat überwiesen wurde. Zum Zeitpunkt der
Überweisung war neben den Motionen der beiden Nationalrätinnen De Quattro (fdp,
VD; Mo. 21.4470) und Funiciello (sp, BE; Mo. 21.4471) auch noch eine Motion der
Mehrheit der WBK-NR (Mo. 22.3011) hängig. 28

MOTION
DATUM: 16.06.2022
MARLÈNE GERBER

Nachdem das Parlament bereits die Motion Maret (mitte, VS; Mo. 21.4418) mit der
Forderung nach Präventionskampagnen gegen Gewalt überwiesen hatte, war die
Annahme von drei Motionen aus dem Nationalrat mit derselben Forderung für den
Ständerat in der Wintersession 2022 nur noch Formsache (Mo. 21.4470; Mo. 21.4471;
Mo. 22.3011). 29

MOTION
DATUM: 12.12.2022
MARLÈNE GERBER
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Frauen und  Gleichstellungspolitik

La motion Reynard (ps, VS) réclamant un plan d'action contre le harcèlement sexuel,
déposée en novembre 2017, a été classée, le Conseil national n'ayant pas achevé son
examen dans un délai de deux ans. 30

MOTION
DATUM: 20.12.2019
SOPHIE GUIGNARD

In der Sondersession vom Mai 2022 nahm der Nationalrat als Erstrat eine Motion seiner
WBK-NR an, die mittels Anpassung der Verordnung über das öffentliche
Beschaffungswesen sicherstellen will, dass öffentliche Aufträge nur an Unternehmen
vergeben werden, die ihre Angestellten wirksam vor Mobbing und sexueller
Belästigung schützen. Dabei berief sich die Mehrheit der Kommission – eine aus
bürgerlichen Kommissionsmitgliedern bestehende Minderheit beantragte die
Ablehnung der Motion – auf die nationale Studie zu sexueller Belästigung aus dem Jahr
2008, gemäss welcher zwei Drittel der befragten Personen angaben, dass ihr
Arbeitgeber trotz gesetzlicher Pflicht keine Massnahmen zum Schutz vor sexueller
Belästigung getroffen habe. Der Bundesrat hatte die Motion zur Ablehnung empfohlen,
wobei er die Ansicht vertreten hatte, dass die geltenden gesetzlichen Bestimmungen im
Arbeits- und Gleichstellungsgesetz sowie im Gesetz über das öffentliche
Beschaffungswesen ausreichten, um bei der Vergabe von Aufträgen auch den
Arbeitsschutz im Bereich Mobbing und sexuelle Belästigung zu beurteilen. Der
Nationalrat befürwortete die Motion mit 93 zu 86 Stimmen (3 Enthaltungen). Neben den
geschlossen dafür stimmenden Fraktionen der SP, Grünen und der GLP stimmte auch
eine Mehrheit der Mitte-Fraktion für die Annahme des Vorstosses. Direkt im Anschluss
an die nationalrätliche Behandlung zog Léonore Porchet (gp, VD) ihre parlamentarische
Initiative mit demselben Anliegen zurück (Pa.Iv. 20.486). Gleichzeitig beriet der
Nationalrat eine andere Motion der WAK-NR mit ähnlichem Anliegen, die er ebenfalls an
den Zweitrat überwies (Mo. 22.3019). 31

MOTION
DATUM: 10.05.2022
MARLÈNE GERBER

Im Gegensatz zum Nationalrat sprach sich der Ständerat in der Herbstsession 2022 mit
26 zu 14 Stimmen bei 2 Enthaltungen gegen eine Motion der WAK-NR aus, die mit einer
Anpassung des öffentlichen Beschaffungswesens darauf abzielte, Angestellte wirksam
vor Mobbing und sexueller Belästigung zu schützen. Damit folgte die Mehrheit des
Ständerats der Forderung seiner WAK und dem Antrag des Bundesrats, welche beide
die Notwendigkeit der Motion in Frage stellten; dies unter anderem, da der Schutz vor
Mobbing und sexueller Belästigung im Arbeitsgesetz bereits geregelt sei und es deshalb
keiner spezialrechtlichen Regelung bedürfe. Des Weiteren sei die Verordnung über das
öffentliche Beschaffungswesen, die bei Annahme der Motion geändert werden müsste,
erst seit dem 1. Januar 2021 in Kraft, weshalb eine Änderung zum jetzigen Zeitpunkt
vorschnell wäre, argumentierte Bundesrat Maurer. Gleichzeitig lehnte der Ständerat
auch eine weitere Motion der WAK-NR mit einem ähnlichen Anliegen ab (Mo.
22.3019). 32

MOTION
DATUM: 26.09.2022
VIKTORIA KIPFER

Kinder- und Jugendpolitik

Auch der Tessiner SP-Nationalrat Carobbio wies mit einer Motion darauf hin, dass
Personen, die Kinder und Jugendliche zu sexuellen Handlungen verführen, zu wenig
hart bestraft werden. Er verlangte, dass das schweizerische Strafgesetzbuch um eine
Bestimmung ergänzt werde, welche die Gerichte ermächtigt, in der Schweiz wohnhafte
Personen wegen sexueller Handlungen mit Kindern oder Kinderhandel im Ausland zu
verurteilen, auch wenn diese Delikte in den Ländern, in denen sie begangen wurden,
nicht strafbar sind. Da der Bundesrat darauf verwies, dass in derartigen Fällen wohl
kaum mit der Rechtshilfe der betreffenden Staaten gerechnet werden könnte, überwies
der Rat die Motion lediglich als Postulat. 33

MOTION
DATUM: 17.06.1994
MARIANNE BENTELI

Einstimmig und gegen den Antrag des Bundesrates genehmigte der Ständerat eine von
35 Abgeordneten unterzeichnete Motion Béguin (fdp, NE), welche verlangt, dass durch
eine Änderung des Strafgesetzbuches die Verjährung für gewaltfreie Handlungen gegen
die sexuelle Integrität von Jugendlichen, welche heute fünf Jahre beträgt, wieder auf
die für Verbrechen gewöhnliche Frist von zehn Jahren anzupassen sei. Bundesrat Koller
erinnerte den Rat vergebens daran, dass er selber bei der Beratung des neuen
Sexualstrafrechts einer kürzeren Verjährung zugestimmt hatte, um Kinder oder
Jugendliche, die an derartigen Übergriffen beteiligt waren, nicht noch Jahre danach

MOTION
DATUM: 20.09.1994
MARIANNE BENTELI
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einer seelisch belastenden Ermittlung oder Untersuchung auszusetzen. Der Motionär
wandte demgegenüber ein, es gehe nicht an, einen sexuellen Übergriff auf einen
Minderjährigen einer kürzeren Verjährungsfrist zu unterstellen als einen einfachen
Ladendiebstahl. 34

In Weiterführung eines Vorstosses ihres Tessiner Parteikollegen Carobbio, dessen
Motion im Vorjahr in ein Postulat abgeschwächt worden war, versuchte die Basler SP-
Vertreterin von Felten, den Bundesrat mit einer Motion zu beauftragen, das
Strafgesetzbuch so zu ändern, dass im Ausland begangene sexuelle Handlungen mit
Kindern auch dann der Strafbarkeit vor schweizerischen Gerichten unterstellt werden,
wenn das Delikt im Tatortstaat selbst nicht verfolgt wird. Als Begründung für ihr
Beharren führte sie aus, dass Deutschland 1993 die sexuelle Ausbeutung von Kindern
durch deutsche Touristen unter Anwendung des Universalitätsprinzips unter Strafe
gestellt hat. Der Bundesrat verwies erneut darauf, dass ein derartiges Vorgehen nicht
allein an der fehlenden gegenseitigen Strafbarkeit scheitere, sondern an den sich
stellenden Beweisproblemen, da vor allem Länder der Dritten Welt in derartigen Fällen
kaum Rechtshilfe gewähren würden. Die Landesregierung anerkannte aber, dass die
sexuelle Ausbeutung von Kindern unter Ausnützung ihrer Notlage in einigen Ländern
beängstigende Ausmasse angenommen hat, weshalb sie entschlossen sei, adäquate
Massnahmen zu ergreifen, um den Schutz dieser Kinder zu verbessern. Die damit
verbundenen Fragen bedürften aber noch vertiefter Abklärung. Auf ihren Antrag wurde
die Motion in ein Postulat umgewandelt. 35

MOTION
DATUM: 01.02.1995
MARIANNE BENTELI

Der Nationalrat überwies in der Sommersession eine Motion Amherd (cvp, VS) zur
Eindämmung von Kinderprostitution. Mit dem Vorstoss soll der Bundesrat beauftragt
werden, das Übereinkommen des Europarats zum Schutz von Kindern vor sexueller
Ausbeutung und sexuellen Missbräuchen zu unterzeichnen und die notwendigen
gesetzlichen Massnahmen zu treffen, damit die Inanspruchnahme der Prostitution von
Minderjährigen unter Strafe gestellt wird. 36

MOTION
DATUM: 18.06.2010
ANDREA MOSIMANN

Der Ständerat debattierte als Zweitrat im Juni ein Anliegen von Nationalrätin Amherd
(cvp, VS) – die Motion mit der Forderung nach der Unterzeichnung des
Europaratsübereinkommens zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und
sexuellem Missbrauch. Zudem sollen Freier, welche Dienstleistungen von
minderjährigen Prostituierten in Anspruch nehmen, bestraft werden können. Die
Motion soll damit der Eindämmung der Kinderprostitution dienen. Neben dem
Nationalrat 2010 befürworteten auch der Bundesrat, die Polizei und die Kantone die
Motion. Der Ständerat schloss sich dieser Haltung an und überwies die Motion an den
Bundesrat. Die kleine Kammer verzichtete darauf, zwei Standesinitiativen aus Genf und
Wallis Folge zu geben, die durch die Überweisung der Motion gegenstandslos geworden
waren. 37

MOTION
DATUM: 07.06.2011
ANITA KÄPPELI

1) AB SR, 1994, S. 834 ff.
2) AB SR, 2010, S. 596 f.; AB NR, 2010, S. 1927 f.
3) AB NR, 2015, S. 289 ff.; AB SR, 2015, S. 645 ff.
4) AB NR, 2018, S. 1393 f.; AB NR, 2018, S. 529; Mo. 17.3992
5) AB NR, 2022, S. 473
6) AB SR, 2022, S. 508; Bericht RK-SR vom 26.4.22
7) AB SR, 1997, S. 149 f.
8) AB NR, 1997, S. 2212; AB NR, 1997, S. 2749; AB NR, 1997, S. 2831 f.; AB NR, 1997, S. 520 f.; AB NR, 1997, S. 521; AB SR, 1997, S.
148 f.; NZZ, 12.2.97.
9) AB SR, 1999, S. 1138
10) AB SR, 2002, S. 304 ff. und 2161 (CVP). ; Presse vom 25.9. und 11.10.02. Der Besitz von Kinderpornografie ist in der
Schweiz seit dem 1.4.02 strafbar (TA, 30.9.02).
11)  BZ, 23.1.03; Zur Arbeit der nationalen Koordinationsstelle gegen Internetkriminalität siehe NZZ, 20.12.03.; AB NR, 2003, S.
1966 f.;AB NR, 2003, S. 501 (Beilagen I, S. 338 f.); AB SR, 2003, S. 1149 ff. 
12) AB SR, 2009, S. 177 ff.; AB NR, 2009, S. 935 ff.; BaZ, 13.3. und 3.4.09; NLZ, 2.4.09; AZ, 27.4.09; TA, 16.10.09.
13) AB NR, 2009, S. 141 f. (SVP) und 1007 (Rickli). 
14) AB NR, 2009, S. 1010
15) AB NR, 2009, S. 1011; AB NR, 2009, S. 1018; Mo. 08.3824; NLZ, 21.7.09; TG, 14.12.09
16) AB NR 2009, S. 1007 (Motion); AB NR 2010, S. 1231 ff. (Initiative); AB SR 2010, S. 1022 ff.
17) AB SR, 2010, S. 1025
18) AB SR, 2010, S. 1029 f.
19) AB NR, 2011, S. 105
20) AB SR, 2011, S. 485; BBl, 2011, S. 6553; Kt.Iv. 10.311; Kt.Iv. 10.320; NZZ, 19.8.11
21) AB NR, 2011, S. 528
22) AB NR, 2011, S. 528; AB SR, 2011, S. 855 f.
23) AB NR, 2019, S. 1070
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24) AB SR, 2020, S. 50 f.; Kommissionsbericht SPK-SR vom 30.1.20
25) AB NR, 2021, S. 2026
26) AB NR, 2022, S. 1004 f.; Mo. 20.4084
27) AB NR, 2022, S. 750 ff.; AB SR, 2022, S. 224 f.
28) AB NR, 2022, S. 1240 f.
29) AB SR, 2022, S. 1260 f.
30) Curia Vista 17.3989
31) AB NR, 2022, S. 741 ff.; Pa.Iv. 20.486; Strub & Schär Moser (2008). Risiko und Verbreitung sexueller Belästigung am
Arbeitsplatz
32) AB SR, 2022, S. 900 ff.
33) Amtl. Bull. NR, 1994, S. 1174 ff.41
34) Amtl. Bull. StR, 1994, S. 834 ff.
35) Amtl. Bull. NR, 1995, S. 264 ff.; NZZ, 16.6.95. Siehe auch SPJ 1994, S. 242 f.65
36) AB NR, 2010, S. 1128. 
37) AB SR, 2011, S. 486
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